
 
 

 

 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Bodenseekreis über Ausnahmen  

von der bodennahen Ausbringungstechnik im Bodenseekreis vom 10.02.2020,  

Az.: 22-8222.00 
 

 

Das Landratsamt Bodenseekreis erlässt als zuständige Behörde nach § 29 Abs. 1 Nr. 4 und § 29 Abs. 8 

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz unter Berücksichtigung der agrarstrukturellen Besonderheiten 

im Bodenseekreis auf der Grundlage von § 6 Abs.3 Satz 4 Düngeverordnung (DüV) folgende Allgemein-

verfügung. 
 

 

I. 

Die Pflicht, ab dem 01.02.2020 gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 DüV flüssige organische und flüssige 

organisch-mineralische Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder 

Ammoniumstickstoff auf bestelltem Ackerland nur noch streifenförmig auf den Boden aufzubringen,  

wird für die Ausbringung von Jauche mit Trockensubstanzgehalten unter 2 Prozent aufgehoben.  

Sie wird außerdem aufgehoben bzgl. Jauche, Gülle, Gärrest für kleine Betriebe mit weniger  

als 15 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF). Bei der Berechnung der betrieblichen 15 ha-LF-

Grenze können folgende Flächen unberücksichtigt bleiben:  

a. Flächen, auf denen nur Zierpflanzen oder Weihnachtsbaumkulturen angebaut werden, Baumschul-, 

Rebschul-, Strauchbeeren- und Baumobstflächen, nicht im Ertrag stehende Dauerkulturflächen  

des Wein- oder Obstbaus sowie Flächen, die der Erzeugung schnellwüchsiger Forstgehölze zur 

energetischen Nutzung dienen, 

b. Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährlichen Stickstoffanfall (Stickstoff-

ausscheidung) an Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft von bis zu 100 Kilogramm Stickstoff  

je Hektar, wenn keine zusätzliche Stickstoffdüngung erfolgt, 

c. Streuobstwiesen gemäß den Vorgaben des Förderprogrammes für Agrarumwelt, Klimaschutz und 

Tierwohl (FAKT) mit Baumdichten über 30 Bäumen je Hektar und 

d. Kleinflächen unter 0,20 Hektar. 
 

 

II. 

Diese Allgemeinverfügung gilt in allen Gemarkungen des Bodenseekreises. Sie erlischt am 30.09.2020. 
 

 

III. 

Die Allgemeinverfügung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

 Die ohne bodennahe Ausbringtechnik auszubringenden flüssigen Wirtschaftsdünger sollen nur 

verdünnt mit einem Trockensubstanzgehalt von höchstens 5 Prozent ausgebracht werden.  

 Betriebe, die von den unter I. genannten Regelungen Gebrauch machen, dürfen im jeweiligen Jahr 

keine zusätzlichen flüssigen Wirtschaftsdünger, insbesondere Gülle und Gärreste aus Biogas-

anlagen, aufnehmen. 
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 Zu Gewässern ist generell ein Abstand von 5 m einzuhalten. 

 Auf Hangflächen ist mindestens ein Abstand von 10 m zu Gewässern und Drainagegräben 

einzuhalten. 

 Zu schützenswerten natürlichen Lebensräumen wie z. B. Naturschutzgebieten und gesetzlich 

geschützten Biotopen ist ein Abstand von 5 m einzuhalten. 

 Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Regelungen über die Anwendung von Düngemitteln, 

insbesondere die Düngeverordnung und die wasserrechtlichen Vorschriften unberührt  

und sind zu beachten. Des Weiteren sind die Vorgaben der SchALVO (Schutzgebiets- und 

Ausgleichsverordnung) in der jeweiligen Fassung sowie das Verbot der Aufbringung auf 

überschwemmte, wassergesättigte, gefrorene oder schneebedeckte Böden (§ 5 Abs. 1 DüV)  

und die Vermeidung von Nährstoffeinträgen in Oberflächengewässer zu beachten. 
 

 

IV. 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben.  

 

Begründung: 

Die Düngeverordnung vom 26.05.2017 regelt in § 6 Abs. 3, dass flüssige organische und flüssige 

organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich flüssiger Wirtschaftsdünger, mit wesentlichem Gehalt 

an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff im Falle von bestelltem Ackerland ab dem  

01.02.2020 nur noch streifenförmig auf den Boden aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht 

werden dürfen. Im Übrigen gelten diese Vorgaben im Falle von Grünland, Dauergrünland oder 

mehrschnittigem Feldfutterbau erst ab dem 01.02.2025. Auf der Grundlage von § 6 Abs. 3 Sätze 3 und 4 

kann die nach Landesrecht zuständige Stelle hiervon Ausnahmen erteilen, sofern die Vorgaben 

aufgrund agrarstruktureller Besonderheiten des Betriebes unzumutbar sind oder wenn andere Verfahren 

mit vergleichbar geringen Ammoniakemissionen zum Einsatz kommen. Laut Verfügung des MLR  

vom 09.12.2019, Az. 23.8222.00 ist dies insbesondere bei kleinen Betrieben mit weniger als 15 ha 

landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) möglich, wobei Flächen auf denen nur Zierpflanzen oder 

Weihnachtsbaumkulturen angebaut werden sowie Baumschul-, Rebschul-, Strauchbeeren- und 

Baumobstflächen, nicht im Ertrag stehende Dauerkulturflächen des Wein- oder Obstbaus sowie Flächen, 

die der Erzeugung schnellwüchsiger Forstgehölze zur energetischen Nutzung dienen und Flächen  

mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährlichen Stickstoffanfall (Stickstoffausscheidung) an 

Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft von bis zu 100 Kilogramm Stickstoff je Hektar, wenn keine zu-

sätzliche Stickstoffdüngung erfolgt (DüV § 8 (6) Nummer 2) und Streuobstwiesen gemäß den Vorgaben 

des Förderprogrammes FAKT mit Baumdichten über 30 Bäumen je Hektar sowie Kleinflächen mit unter 

0,20 Hektar bei der Berechnung der Betriebsgröße unberücksichtigt bleiben dürfen.  

 

Die Zuständigkeit des Landratsamtes Bodenseekreis für den Vollzug der Düngeverordnung ergibt  

sich aus § 29 Abs. 1 Nr. 4 und § 29 Abs. 8 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14.03.1972  

in der Fassung vom 23.02.2017 (GBl. Nr. 6, Seite 74-80 bzw. GBl. S. 99, 105). Die Ausbringung der 

betriebseigenen Gülle wird insbesondere von kleinen tierhaltenden Betrieben, welche in den meisten 

Fällen im Nebenerwerb geführt werden, mit einfachen nach unten abstrahlenden Verteiltechniken 

durchgeführt. Um die bodennahe Ausbringtechnik für alle Betriebe zu organisieren (technische Um-

rüstung, Maschinenring, Lohnunternehmer, Nachbarschaftshilfe etc.) wird deshalb kleinen Betrieben 

eine Übergangszeit eingeräumt. Der Zeitraum bis zum Ende der Befristung am 30.09.2020 ist hierfür  

zu nutzen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Landratsamt Bodenseekreis erhoben werden. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  

1. Schriftlich oder zur Niederschrift:  

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Unsere Anschriften sind: 

Postanschrift: Landratsamt Bodenseekreis, 88041 Friedrichshafen; 

Hausanschrift: Landratsamt Bodenseekreis, Glärnischstraße 1 - 3, 88045 Friedrichshafen.  

2. Auf elektronischem Weg:  

Der Widerspruch kann auch auf elektronischen Weg erhoben werden. Dafür stehen Ihnen folgende 

Möglichkeiten zur Verfügung:  

Der Widerspruch kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem 

Signaturgesetz erhoben werden. Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@bodenseekreis.de.  

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 

nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden.  

Unsere De-Mail-Adresse lautet: info@bodenseekreis.de-mail.de.  
 

 

Friedrichshafen, 13.02.2020 
 

 

gez.  

Lothar Wölfle 

Landrat 
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